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Wir leben heute im Überfluß und es gibt
ausreichenden Wohnraum in attraktiven
Leipziger Stadtteilen. Ein enormes
Angebot an nutzbaren Freiflächen bietet
viel Raum für mehr Lebensqualität.
Obwohl Leipzig seit mehreren Jahren
wieder wächst, würde es dennoch Jahr-
zehnte dauern, bis die vorhandenen
Wohnungen alle bewohnt und die bereits
bestehenden ungenutzten Freiflächen
neu bebaut werden würden. Deshalb
muss sich der Stadtorganismus im
Ergebnis längerfristig auf das Fehlen von
Mietern, Kunden, Schülern und Kindern
einstellen und das vermeintliche Problem
als neue Chance begreifen.
Denn es gilt, diesen „neuen Luxus“ des
Flächenüberflusses zu nutzen, um inno-
vative Ideen und Vorstellungen zu ent-
wickeln, die einen veränderten Stadttyp
entstehen lassen;
ein Stück Leipziger Freiheit.

         Stadt Leipzig  . Dezernat Stadtentwicklung und Bau .

         Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung

An dieser Stelle bietet die Stadt Leipzig
interessierten Grundstückseigentümern,
Mietern, Anwohnern und lokalen Einrich-
tungen Unterstützung bei der Entwicklung
und Umsetzung neuer Ideen im Umgang mit
ungenutzten Grundstücken an.

- Grundsätzlicher Bestand des Baurechts
- Flächenzustand/Übergabe und Re-

gelungen zu Ein- bzw. möglichen
Aufbauten

- Haftung und Lasten

Grundsätzlich sind bei Zwischennut-
zungen zwei Formen einer rechtlichen Ver-
einbarung möglich. Nachdem bisher die
Gestattungsvereinbarungen für eine be-
fristete öffentliche Nutzung privater
Grundstücke im Vordergrund stand, stellt
die privatrechtliche Nutzungsvereinbarung
ein wichtiges Instrument für die weitere
nachhaltige Stadtentwicklung dar.

Die Nutzungsvereinbarung wird zwischen
dem Grundstückseigentümer und dem
Nutzer direkt abgeschlossen und sollte
folgende Punkte eindeutig klären:

- Nutzungsgegenstand und Art der
Nutzung

- Nutzungsdauer und ggf. Nutzungs-
entgelt

Eigentümer /in des Grundstückes - Interessent / in für das Grundstück

__________________________________________________________________________

Flurstücksnummer   ______   Gemarkung ________________________________________

Ich bin mit der Weitergabe meiner Adresse durch

 die Stadt Leipzig

an Kauf- / Nutzungsinteressierte

einen Partner vom Quartiersmanagement

den / die  Grundstückseigentümer / in einverstanden.

Ich bin mit der Weitergabe meiner Adresse nicht einverstanden.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zu.

Unterschrift:

Interesse an Entwicklungsperspektiven für ungenutzte Grundstücke?Interesse an Entwicklungsperspektiven für ungenutzte Grundstücke?Interesse an Entwicklungsperspektiven für ungenutzte Grundstücke?Interesse an Entwicklungsperspektiven für ungenutzte Grundstücke?Interesse an Entwicklungsperspektiven für ungenutzte Grundstücke?

temporäre Flächenvermittlung in dentemporäre Flächenvermittlung in dentemporäre Flächenvermittlung in dentemporäre Flächenvermittlung in dentemporäre Flächenvermittlung in den
StadterneuerungsgebietenStadterneuerungsgebietenStadterneuerungsgebietenStadterneuerungsgebietenStadterneuerungsgebieten

Mehr Grün und weniger Dichte in den
Städten ermöglichen die Entwicklung neu-
er, individuell gestalteter Lebensräume, die
bislang nur am Stadtrand oder außerhalb
der Stadt vorstellbar waren. Bürgerinnen
und Bürger, Schulen und Kindergärten er-
kennen diese Chance zunehmend und sind
an der Nutzung von Grundstücken als
Spielfläche, Garten, Sportfläche oder zur
Erholung interessiert. An dieser Stelle kann
eine Unterstützung angeboten werden, um
zum einen den Kontakt zwischen Eigen-
tümern und potenziellen Nutzern herzu-
stellen und zum anderen hinsichtlich wei-
terer Vereinbarungen bei Bedarf beratend
und moderierend mitzuwirken.

weitere Informationen:
Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbau-
förderung, Frau Will, Tel. 0341 123 5477

gesamtstädtisches Ausgleichsflä-gesamtstädtisches Ausgleichsflä-gesamtstädtisches Ausgleichsflä-gesamtstädtisches Ausgleichsflä-gesamtstädtisches Ausgleichsflä-
chen-/ Brachflächenmanagementchen-/ Brachflächenmanagementchen-/ Brachflächenmanagementchen-/ Brachflächenmanagementchen-/ Brachflächenmanagement

Das ämterübergreifende Brachflächen-
management der Stadt Leipzig bündelt
alle wichtigen und verfügbaren Informa-
tionen zu Flächen in einem Kataster.
Ziel ist es, die dauerhafte Revitalisierung
dieser Grundstücke (gewerbliche
Revitalisierung, Wohnbebauung, Aus-
gleichsmaßnahmen, Wohnumfeldver-
besserung u.ä.) zu unterstützen. Durch
die Ausschöpfung aller verfügbaren
Fördermöglichkeiten sollen auch private
Initiativen intensiv unterstützt werden.
Zu den vielfältigen Möglichkeiten neuer
Nutzungen gehören z.B. Gewerbeansied-
lungen, Renaturierungen, Flächen für
Erholung und Freizeit u.a.

weitere Informationen:
Amt für Umweltschutz, Frau Krutzsch,
Tel. 0341 123 1684

privatrechtliche Nutzungsvereinbarungen / Kooperationsvereinbarung beiprivatrechtliche Nutzungsvereinbarungen / Kooperationsvereinbarung beiprivatrechtliche Nutzungsvereinbarungen / Kooperationsvereinbarung beiprivatrechtliche Nutzungsvereinbarungen / Kooperationsvereinbarung beiprivatrechtliche Nutzungsvereinbarungen / Kooperationsvereinbarung bei
öffentlicher Nutzungöffentlicher Nutzungöffentlicher Nutzungöffentlicher Nutzungöffentlicher Nutzung

„FREIRÄUME FÜR BÜRGERTRÄUME“
ein Stück Leipziger Freiheit

Perspektiven für ungenutzte GrundstückePerspektiven für ungenutzte GrundstückePerspektiven für ungenutzte GrundstückePerspektiven für ungenutzte GrundstückePerspektiven für ungenutzte Grundstücke
Informationen und Empfehlungen der Stadt LeipzigInformationen und Empfehlungen der Stadt LeipzigInformationen und Empfehlungen der Stadt LeipzigInformationen und Empfehlungen der Stadt LeipzigInformationen und Empfehlungen der Stadt Leipzig
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Verkehrssicherungspflicht:Verkehrssicherungspflicht:Verkehrssicherungspflicht:Verkehrssicherungspflicht:Verkehrssicherungspflicht:
Die Verkehrssicherungspflicht für Grund-
stücke liegt generell beim Eigentümer. Be-
sonders bei  ungesicherten Grundstücken
besteht erhöhtes Gefahrenpotenzial. Mit
einer Zwischennutzung wird das Risiko mi-
nimiert und eine Aufwertung erzielt.
Ein Hinweisschild: „Privatgrundstück, be-
treten auf eigene Gefahr, kein Winter-
dienst!“ betont bei einer öffentlichen Nut-
zung den Charakter eines zusätzlichenzusätzlichenzusätzlichenzusätzlichenzusätzlichen
Angebotes. Eine Grundlage für mögliche
Regressforderungen ist damit nicht gege-
ben.
Bei privatrechtlichen Nutzungsverein-
barungen ist die Frage der Haftung indi-
viduell vertraglich zu regeln.

weitere Informationen:
Stadtkämmerei,
Abt. komm. Versicherungsverwaltung,
Frau Kranz, Tel. 0341 123 3712

Verkehrssicherung und Regelung zu BaumpflanzungenVerkehrssicherung und Regelung zu BaumpflanzungenVerkehrssicherung und Regelung zu BaumpflanzungenVerkehrssicherung und Regelung zu BaumpflanzungenVerkehrssicherung und Regelung zu Baumpflanzungen

Mit Unterstützung und Förderung von pri-
vatem Engagement sollen insbesondere
von Perforation betroffene Stadtteile zu-
künftig lebenswert gestaltet werden. Hier
sind kreative und innovative Ideen als
Schlüssel für einen attraktiven Stadtum-
bau mit neuen Impulsen zu entwickeln.
Die Nachbarschaftsgärten in Leipzig-
Lindenau sind durch das großen Engage-
ment des Lindenauer Stadtteilvereins im
Sommer 2004 entstanden und zeigen das
vorhandene Entwicklungspotenzial von
ungenutzten Grundstücken.
www.josephstrasse.de

Ein weiteres Projekt wird derzeit im Leip-
ziger Osten realisiert. Dort entsteht durch
die Initiative des ansässigen Bürgervereins
ein öffentlich nutzbarer Bürgergarten mit
integriertem Schulgarten für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Stadtteils.

Best practise „privatrechtliche Nutzungsvereinbarung“Best practise „privatrechtliche Nutzungsvereinbarung“Best practise „privatrechtliche Nutzungsvereinbarung“Best practise „privatrechtliche Nutzungsvereinbarung“Best practise „privatrechtliche Nutzungsvereinbarung“

Ist Ihr Interesse geweckt worden? Wir
beraten und informieren Sie gerne über
die Möglichkeiten einer befristeten
Nutzung ungenutzter Freiflächen im
Leipziger Stadtgebiet.

Projektkoordination
Amt für Stadterneuerung und
Wohnungsbauförderung
Frau Heike Will
Prager Straße 26, 04103 Leipzig
Tel. 0341 123 5477, hwill@leipzig.de

Sekretariat / Erstinformation
Amt für Stadterneuerung und
Wohnungsbauförderung
Frau Karla Evers
Prager Straße 26, 04103 Leipzig
Tel. 0341 123 5479, kevers@leipzig.de

Weitere InformationenWeitere InformationenWeitere InformationenWeitere InformationenWeitere Informationen

Absender:

An:
Amt für Stadterneuerung und
Wohnungsbauförderung
Frau Heike Will
Prager Straße 26

04103 Leipzig

Erhalt des Baurechts:Erhalt des Baurechts:Erhalt des Baurechts:Erhalt des Baurechts:Erhalt des Baurechts:
Durch den Abschluss grundstücksbe-
zogener Vereinbarungen wird das beste-
hende Baurecht nicht verändert. Die Geneh-
migung eines Bauvorhabens kann nach Ab-
lauf der regulären Frist von 3 Jahren auf
schriftlichen Antrag 2x jeweils um bis zu 2
Jahre verlängert werden (§72 SächsBO).

Eine bestehende Baugenehmigung verlän-
gert sich nicht automatisch um den Zeit-
raum der abgeschlossenen Vereinbarung,
sie verliert während des Zeitraumes
allerdings auch nicht ihre bestehende, zeit-
lich befristete Gültigkeit.

weitere Informationen:
Bauordnungsamt,
Sekretariat Amtsleitung, Tel. 0341 123 5159

Grundsteuer:Grundsteuer:Grundsteuer:Grundsteuer:Grundsteuer:
In Kombination mit den Vereinbarungen
ist ein Erlass der Grundsteuer für den ver-
traglich vereinbarten Zeitraum grundsätz-
lich möglich. Rechtsgrundlage dafür ist die
Erlassvoraussetzung nach §32 Abs.1 Nr.2
GrStG (Grundsteuergesetz):
„Grundsteuer ist zu erlassen, für öffentli-
che Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze,
wenn die jährlichen Kosten in der Regel
den Rohertrag übersteigen.“
Der Antrag auf Erlass muss mit einer An-
lage der abgeschlossenen Gestattungs-
vereinbarung / der Kooperationsverein-
barung und dem Protokoll der Schluss-
abnahme vom Eigentümer an die Stadt-
kämmerei gestellt werden.

weitere Informationen:
Stadtkämmerei, Abt. Grundsteuer,
Frau Wannagat, Tel. 0341 123 8242

Erlass der Grundsteuer und Erhalt des BaurechtesErlass der Grundsteuer und Erhalt des BaurechtesErlass der Grundsteuer und Erhalt des BaurechtesErlass der Grundsteuer und Erhalt des BaurechtesErlass der Grundsteuer und Erhalt des Baurechtes

Baumpflanzungen:Baumpflanzungen:Baumpflanzungen:Baumpflanzungen:Baumpflanzungen:
Durch die Bepflanzung mit Bäumen wird
die zukünftige bauliche Nutzung bzw. Ver-
wertung der Grundstücke nicht verhindert
oder erschwert. Diese Begrünungen sind als
Interimslösung für einen begrenzten Zeit-
raum gedacht.
Wenn es zur Verwirklichung der entgültigen
baulichen Nutzung erforderlich ist und kei-
ne Verpflanzung der Bäume des zwischen-
zeitlich begrünten Grundstücks an geeig-
nete Ersatzstandorte möglich ist, wird der
Beseitigung der im Rahmen der Zwischen-
nutzung gepflanzten Bäume durch das
Grünflächenamt zugestimmt werden.

weitere Informationen:
Grünflächenamt,
Herr Haas, Tel. 0341  123 6170
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